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1 Einleitung: SEPA und Online-Fundraising Ab dem 01. Februar 2014 dürfen im europäischen Zahlungsraum nur noch SEPA-Zahlungsinstrumente genutzt werden. Nachdem nun auch eine nationale Übergangsregelung für die Internet-Lastschrift durch das SEPABegleitgesetz vom Tisch ist, wird es Zeit, dass wir Fundraiserinnen und Fundraiser uns mit den Auswirkungen der Verordnung beschäftigen. Denn so viel ist klar: SEPA bringt Veränderung! Die Umstellung des deutschen Lastschrifteinzugsverfahrens auf das neue europäische Lastschriftverfahren (SEPA Direct Debit, kurz SDD) hat Auswirkungen auf viele Bereiche des Spendens. Ein Bereich, der besonders betroffen sein wird, ist das Online-Fundraising. Auch, wenn Online-Fundraising in den meisten Organisationen bisher nur für einen sehr kleinen Teil der Einnahmen verantwortlich ist, wird die zukünftige Bedeutung durchweg als sehr wichtig eingeschätzt.1 Bereits heute sind Online-Spenden im Katastrophenfall nicht mehr wegzudenken. In diesem Papier teilen wir deshalb unser Wissen zu SEPA und seinen Auswirkungen auf das Online-Fundraising, informieren über alternative Zahlungswege im Internet und zeigen Strategien und Wege zur Umsetzung auf.



2 Einführung: SEPA und SDD 2.1 SEPA Im Rahmen der Realisierung eines EU-Binnenmarktes hat die europäische Union die Einführung eines einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payment Area, kurz: SEPA) beschlossen. Dieser Prozess begann mit der Einführung des Euro im Jahr 2002 und setzt sich seitdem mit der schrittweisen Vereinheitlichung aller europaweit genutzten Zahlungsinstrumente fort. In der Vergangenheit nutzte jedes Land eigene Verfahren und Techniken für den Datenaustausch bei Überweisungen, Lastschriften oder Kartenzahlungen. Damit ist am 01. Februar 2014 nun endgültig Schluss. Ab diesem Zeitpunkt dürfen im europäischen Zahlungsverkehrsraum nur noch SEPA-Zahlungsinstrumente genutzt werden. Hierzu zählt auch die einheitliche Verwendung von IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Bank Identifier Code), welche die nationalen Kontonummer-Systeme ersetzen. Verbraucherinnen und Verbraucher (Für juristische Personen, wie NGOs gilt das nicht!) können noch bis Februar 2016 ihre Kontonummer und Bankleitzahl bei Inlandszahlungen weiter verwenden, sofern ihre Bank die Konvertierung in die IBAN und BIC anbietet. Für das neue europäische Lastschriftverfahren gibt es eine solche Übergangsregelung jedoch nicht.



2.2 SDD (SEPA Direct Debit) – das neue Lastschriftverfahren SEPA bringt viele Veränderungen - wir können in diesem Papier nicht auf alle eingehen, sondern beschränken uns an dieser Stelle auf das Lastschriftverfahren, weil es von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit dem Online-Fundraising ist. Die Bank für Sozialwirtschaft schreibt in einem im Februar 2012 veröffentlichten Papier, dass derzeit ca. 90% des Internet-Spendenzahlungsverkehrs in Deutschland mittels Lastschrift abgewickelt wird.2 Dieses Verfahren der (Online in der Regel unterschriftslosen) Lastschrift ist jedoch im europäischen Zahlungsraum einzigartig. Der Kunde bzw. Spender autorisiert die Zahlung nachträglich dadurch, dass er innerhalb der vorgegebenen acht Wochen die Zahlung nicht zurück zieht. Dieses nationale Verfahren wird abgeschafft und durch das neue europäische Lastschriftverfahren (SDD) ersetzt. In der Online-Fundraising-Studie 2012 der Altruja GmbH geben 20% der Organisationen OnlineFundraising als einen der drei wichtigsten Fundraising-Kanäle an. Befragt nach den wichtigsten FundraisingKanälen in drei Jahren verdreifacht sich dieser Prozentwert auf 59%.
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Quelle: SEPA 2012-2, http://www.sozialbank.de



SDD unterscheidet sich von dem in Deutschland bisher gebräuchlichen Lastschrifteinzugsverfahren in vielen Punkten: ! SEPA-Lastschriftmandat: Der Zahlungspflichtige (Spender) erteilt dem Gläubiger (NGO) zukünftig ein sogenanntes Doppel-Mandat. Dieses ermächtigt die NGO zum Einzug der Zahlung und beauftragt gleichzeitig das kontoführende Institut die Zahlung auszuführen. ! Die Banken verlangen für dieses Mandat eine physikalische Unterschrift (Schriftform) bzw. die sog. ESignatur, mit deren Einführung aber nicht bis 2014 zu rechnen ist. Für den aktuellen Stand der Mandatserteilung im Internet lesen Sie Kapitel 2.3. Die Widerspruchsfrist beträgt 8 Wochen nach Belastung seines Kontos. Im Falle eines ungültigen bzw. nicht nachweisbaren Mandats beträgt die Widerspruchsfrist zukünftig 13 Monate. ! Zukünftig muss zwingend zwischen zwei verschiedenen Mandatsarten (für Verbraucher und für Business to Business) sowie Mandatstypen (Erst- und Folgelastschrift) unterschieden werden. ! Außerdem ändern sich die Vorlauffristen für die Vorlage der Mandate bei der Bank des Zahlungspflichtigen, je nachdem, ob es sich um eine Erst- (5 Banktage) oder Folgelastschrift (2 Banktage) handelt. Eine Änderung in der Bankverbindung macht aus einer Folge-, ggf. eine Erstlastschrift.3 Zu beachten ist, dass die Bank des Zahlungsempfängers immer auch noch einen Tag für die Übertragung benötigt, die Vorlauffristen sich also noch um einen Tag verlängern. Die deutschen Banken haben zugesagt, ab November 2013 die sog. Cor1-Lastschrift technisch zu ermöglichen. Damit verkürzt sich die Vorlagefrist auf 1 Tag (plus 1 Tag bei der Bank der NGO). ! Das bisher in Deutschland gebräuchliche DTA-Format für den Datenaustausch mit der Bank wird durch pain-Formate (XML, ISO 20022) ersetzt. ! Zukünftig müssen mit jedem Mandat umfangreiche Informationen an die Bank gesendet werden (Gläubiger-ID, vollständige Adresse, Mandatsreferenznummer, Mandatsart (CORE (1), B2B), Mandatstyp (Erst- oder Folgelastschrift), Änderungen im Mandat mit Vorversionen, Datum der Fälligkeit). ! Kunden haben zukünftig die Möglichkeit, direkt bei ihrer Bank Sperren vorzunehmen – beispielsweise können sie ihr Konto gegen alle Lastschriften oder gegen Lastschriften eines bestimmten Empfängers oder ab einer bestimmten Höhe des Betrages sperren. ! Und nicht zuletzt wird eine Ankündigung der Erst- und Folgelastschriften beim Spender Pflicht: Die sogenannte Pre-Notification hat in der Regel spätestens 14 Tage vor Fälligkeit zu erfolgen. Ein kürzeres Zahlungsintervall kann mit dem Spender vereinbart werden (z.B. per AGB). Die Vorankündigung kann auch per E-Mail geschehen und eine gleichzeitige Ankündigung mehrerer Abbuchungstermine pro Jahr ist zulässig. Die Pre-Notifikation muss immer an den Konto-Inhaber gerichtet werden (wichtig z.B. bei Geschenk-Produkten) und muss Angaben über den Betrag, die Fälligkeiten, den Namen des Spenders und die eindeutige Mandats-Referenznummer enthalten. Die Pre-Notifikation kann Teil eines anderen Dokuments sein (Begrüßungsbrief).



Die deutsche Kreditwirtschaft prüft derzeit noch die Einführung eines sog. Core 1-Mandats (Euro EilLastschrift), dieses würde eine verkürzte Einreichungsfrist von 1 Tag ermöglichen.
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2.3 Aktueller Stand SEPA-Mandatserteilung (SDD) im Internet Zusammenfassung Rechts-Grundlage für die Erteilung eines SEPA-Mandats ist die EU-Verordnung 260/2012 sowie die dazugehörigen Ausführungsvorschriften des European Payment Council, die sog. Rulebooks, und in Bezug auf das von Spendern erteilte Mandat an eine NPO konkret das Rulebook: SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook. Das SDD-Rulebook sieht als Unterschriftsmöglichkeiten nur das papiergebundene Mandat mit eigenhändiger Unterschrift ("signed mandate") oder die qualifizierte elektronische Signatur-Übermittlung, das sog. E-Mandat, vor. Letzteres ist auf dem Markt in absehbarer Zeit nicht in einer ausgereiften Form vorhanden und wird für Spender von Non-Profit-Organisationen ohnehin voraussichtlich eine große technische Hürde darstellen. Die Bundesregierung hat bei der Erstellung des deutschen SEPA-Begleitgesetzes auf eine klarstellende Formulierung zur Unterschrift verzichtet mit dem Hinweis darauf, dass sie in den EU-Vorschriften keinen Hindernisgrund für eine Fortsetzung der deutschen Praxis der Internet-Lastschrift ohne qualifizierte Unterschrift sieht. Das Problem müsse in der Beziehung zwischen Bank und Kunde (NGO) gelöst werden. Die Banken wiederum sehen sich in der vertraglichen Pflicht gegenüber den Rulebooks und verlangen deshalb in ihren Inkassovereinbarungen, die jeder Lastschrifteinreicher mit seiner Bank schließt, ein unterschriebenes Mandat. In den aktuellen "Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr" wurde allerdings das Wort "Unterschrift" durch "Zeichnung" ersetzt. Im August 2013 haben sich Unternehmen, Verbände und Non-Profit-Organisationen, die als große Lastschrifteinreicher auftreten, in der "Koalition SDD Mandat" zusammengeschlossen und durch intensive Lobbyarbeit eine zeitlich begrenzte Tolerierung der unterschriftslosen Internet-Lastschrift erreicht: Am 12. September 2013 veröffentlichten Bundesbank und Bundesministerium für Finanzen eine gemeinsame Presseerklärung, in der es wörtlich heißt: „Weder die europäische SEPA-Verordnung noch das SEPABegleitgesetz ändern etwas an der Möglichkeit, Lastschriftmandate im Internet zu erteilen. Wie bisher auch entscheidet die Bank des Lastschrifteinreichers, ob sie im Internet erteilte Mandate akzeptiert. Ausschlaggebend sind weiterhin die vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem Zahlungsdienstleiter. Den Zahlungsempfänger trifft wie bisher auch die Darlegungs- und Beweislast eines vom Zahler autorisierten Mandats." Im Anschluss veröffentlichte das European Payment Council einen sogenannten "Clarification Letter". Der “Clarification Letter” bekräftigt, dass Banken auch andere nationale Mandatswege akzeptieren können als die in den EPC-Regelbüchern beispielhaft aufgeführten, solange sie der SEPA-Verordnung und den nationalen Rechtsvorgaben entsprechen. Die Situation stellt sich nun so dar, dass die meisten Banken weiterhin in ihren Inkassovereinbarungen eine Unterschrift verlangen, diese aber wohl nicht kontrollieren werden und ihrerseits auch nicht mit einer Kontrolle durch die Finanzaufsicht rechnen müssen. Einige Banken, auch die im NGO-Bereich weit verbreitete Bank für Sozialwirtschaft schließen mit ihren Kunden Zusatzvereinbarungen ab, in denen sie der Entgegennahme von unterschriftslosen Mandaten ausdrücklich zustimmen, aber die Haftung explizit auf die NGO verlagern. Die 13monatige Rückgabefrist für ein nicht autorisiertes Mandat besteht ohnehin weiter, das ist jedoch für viele NGOs ohnehin ohne Relevanz., da Spenden als freiwillige Leistung in der Regel jederzeit ohne Angaben von Gründen zurückerstattet werden. Fazit: Die Internet-Lastschrift unterliegt derzeit einer vorübergehenden politischen Tolerierung ohne Rechtsgrundlage.



Wie geht es weiter? Die oben genannte befristete politische Tolerierung ist für die Zukunft nicht ausreichend. Die EU-Komission, der SEPA-Rat und das EPC wollen eine europaweite Lösung. Erschwert wird eine solche Lösung dadurch, dass das Problem als überwiegend deutsches Problem wahrgenommen wird. Die "Koalition SDD Mandat", in der die Autorin die Interessen der im Deutschen Fundraising Verband vertretenen Organisationen vertritt, strebt deshalb eine Verankerung der bisherigen Übergangsregelung in der nächsten Version der EU-Rulebooks an. Die Revision der Rulebooks unterliegt einem festgelegten Revisionsplan. Derzeit bis zum 28.02.2013 läuft der Change Request für die nächste Fassung, über die ab September 2014 entschieden wird und die nach einer 12-monatigen Wartefrist am 15. November 2015 in Kraft treten wird. Die "Koalition Digitales Mandat" hat einen entsprechenden Change Request vorbereitet. Es ist wichtig, dass ein solcher Change Request von vielen, möglichst auch europäisch aufgestellten NGOs und Verbänden, eingereicht und unterstützt wird. Wenn Sie Fragen haben oder sich beteiligen wollen, wenden Sie sich gerne an Cornelia Blömer, [email protected].



3 Alternativen: Zahlungsmethoden im Internet Nutzerfreundliche Verfahren sind eine unbedingte Voraussetzung für ein erfolgreiches Online-Fundraising. Aufgrund der oben beschriebenen Problematik halten wir es für erforderlich, dass sich Fundraiserinnen und Fundraiser, die zukünftig vom Instrument Online-Fundraising Gebrauch machen wollen, mit den verfügbaren Bezahlsystemen im Internet und ihren Vor- und Nachteilen sowie ihrer zukünftigen Entwicklung stärker vertraut machen. Mit dem Wegfall der unterschriftslosen Lastschrift wird es in Zukunft keine einfache Lösung für alle Spender mehr geben. Dadurch wird es notwendig mehrere Möglichkeiten der Online-Spende anzubieten.



3.1 SEPA-Lastschrift Bisher ist das Lastschriftverfahren das meist genutzte Zahlungsverfahren im Online-Fundraising. Besonders im Bereich der Dauerspenden, Patenschaften und Mitgliedsbeiträge kann es sinnvoll sein, nicht ganz auf das Lastschriftverfahren zu verzichten. Hierfür sind jedoch teils unangenehme Anpassungen notwendig. Bei der Ausführung einer Lastschrift übermittelt die NGO ihrer Bank den Auftrag des Spenders, von seinem Konto einen bestimmten Geldbetrag abzubuchen und dem NGO-Konto gutzuschreiben. In der Regel erfolgt die Spende dabei über ein auf der Website der NGO eingebundenes Formular, in das die Spenderinnen und Spender ihre Daten eingeben. Diese werden verschlüsselt in eine Datenbank übertragen und können dann von der NGO elektronisch weiter verarbeitet werden. Manche Banken bieten auch eigene Formulare an, so dass der Übertragungsschritt wegfällt. Die Abbuchung findet erst nach Übertragung an die Bank statt. Solange es kein verbreitetes E-Mandat gibt, benötigt die NGO die physikalische Unterschrift des Spenders, um eine verfahrenskonforme Abbuchung durchzuführen. Hierfür gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 1.



Nach dem Ausfüllen des Spendenformulars bekommt der Spender ein Formular zum Ausdrucken, welches er an die Organisation sendet.



2.



Nach ausgefülltem Spendenformular bekommt der Spender ein Formular per Post zugeschickt, welches er an die Organisation zurücksendet.



Die Anforderung des Formulars kann natürlich auch per Telefon oder E-Mail geschehen. Dieses Verfahren ist deutlich unkomfortabler als die bisherige Lastschrift. Neben dem Aufwand ist mit einer höheren Abbruchrate bei den Spendenvorgängen zu rechnen. Das heißt, die Organisationen müssen einen



Service rund um die Lastschrift anbieten, um möglichst viele Besucher dazu zu animieren, das unterschriebene Lastschriftformular an die Organisation zu schicken. Sofern die Bank der NGO mit der NGO einen Inkassovertrag geschlossen hat, in dem die Mandatserteilung per E-Mail (Textform) ausdrücklich zugelassen ist, sendet die NGO dem Spender eine E-Mail mit dem gesetzlich erforderlichen Mandatstext und bittet ihn, dieses Mandat unverzüglich zurückzusenden. Die NGO ist im Streitfall in der Beweispflicht, die Mandatserteilung nachweisen zu können. Vorteile: ! Funktioniert mit jedem Girokonto ! Geringe Transferkosten, gerade bei Folgeabbuchungen ! Keine zusätzlichen Verträge mit Finanzdienstleistern nötig Nachteile: ! Hoher Aufwand für Erstabbuchung ! Hohe Abbruchwahrscheinlichkeit zwischen ausgefülltem Formular und eingesendetem Mandat ! Die Abbuchung muss vorher beim Spender angekündigt werden (ohne Schriftformerfordernis)



3.2 Überweisung Die klassische Überweisung ist das meistgenutzte bargeldlose Zahlungsverfahren. Die Überweisung kann dabei mit einem ausgefüllten Überweisungsträger geschehen, welcher an die eigene Bank geschickt wird, oder per Online-Überweisung. Bisher ist es nicht möglich, Überweisungsträger zum Ausdrucken auf der Website bereit zu stellen, da die Beleglesegeräte der Banken strenge Anforderungen an das Format und das Papier stellen. Überweisungen und Dauerüberweisungen erfolgen in der Regel ohne Angabe der Adressdaten. Ist die Kontoverbindung des Spenders nicht in der Spenderdatenbank hinterlegt, ist eine Verknüpfung zwischen Spende und Spender nur schwer möglich. Dadurch wird eine weitere Betreuung der Spender erschwert. Klassische Überweisungen können auch im Online-Fundraising verwendet werden. Dem Spender kann ohne Datenabfrage das Spendenkonto genannt werden oder am Ende eines Spendenformulars die Möglichkeit gegeben werden nun den Auftrag oder Dauerauftrag bei der eigenen Bank durchzuführen. Werden Daten des Spenders erfasst, kann dem Spender eine Spender-Nummer übermittelt werden, mittels derer er sich beim Spenden identifiziert. Vorteile: ! Keine Übertragung von Kontodaten online (Vertrauen) ! Kostenfreie Spenden und Daueraufträge ! Von jedem Girokonto aus jedem Land möglich Nachteile: ! Spenden nicht in einem Schritt möglich ! Schwierige Verknüpfung von Zahlung mit Spenderdaten ! Hohe Unsicherheit für die NGO, bis die Spende auf dem Konto ist



3.3 Kreditkarte Das am zweithäuftigsten genutzte Instrument bei der Online-Spendenabwicklung ist die Kreditkarte. Jedoch haben nur 34 % der Deutschen eine eigene Karte.4 Auch Daueraufträge sind möglich, wenn auch nicht besonders üblich. Daueraufträge enden spätestens mit dem Gültigkeitsdatum der Kreditkarte. Bei der Kreditkartenzahlung werden die Kreditkartendaten direkt bei der Spende überprüft und die Spende dem Konto der NGO gutgeschrieben. Die Abbuchung vom Konto des Spenders ist in der Regel verzögert. Um Kreditkartenzahlungen anzubieten braucht es in der Regel einen Kreditkartenakzeptanzvertrag mit einem sogenannten „Acquirer“. Zudem benötigt man einen „Payment Service Provider“, welcher die technische Verbindung zwischen der eigenen Homepage und den verschiedenen Zahlungsformen herstellt. Beim Payment Service Provider werden in der Regel auch die sicherheitsrelevanten Kundendaten gespeichert. Viele Banken oder Zahlungsdienstleister bieten hier Komplettpakete an. Die Kosten für die Kreditkartenzahlung sind vergleichsweise hoch und abhängig von den einzelnen Verträgen. Es können folgende Kosten entstehen: ! Einrichtungsgebühr für den Payment Service Provider und die Kreditkartenakzeptanz ! Monatliche Grundgebühren ! Transaktionskosten pro Transfer ! Disagio: Prozentualer Anteil an der Spende für den Kreditkartenacquirer. Der Prozentsatz liegt in der Regel zwischen 2% und 4% der Spende. Mit dem Wegfall der klassischen Lastschrift wird das Volumen an Kreditkartenzahlungen weiter zunehmen. In Ländern wie den USA ohne etabliertes Lastschriftverfahren ist der Anteil der Kreditkartenspenden bereits deutlich höher. Noch ist es jedoch nicht möglich mit Kreditkartenzahlungen alle Online-Spender zu erreichen. Vorteile: ! Vergleichsweise hohe Verbreitung ! Möglichkeit von Daueraufträgen ! Ausgelagerte Abwicklung der Zahlungen Nachteile: ! Vergleichsweise hohe Kosten ! Geringe Akzeptanz in Deutschland ! Verzögerte Abbuchung auf dem Konto des Spenders



3.4 Direkte Überweisung 5



Anfang 2011 nutzten bereits 45 % der Deutschen Online-Banking. Online-Überweisungen bieten der NGO aber wenig Vorteile gegenüber klassischen Überweisungen. Mit Giropay und sofortüberweisung gibt es in Deutschland zwei Verfahren, mit denen der Spender direkt im Spendenprozess eine Überweisung tätigen kann. Der Spender wird zur Bezahlung zu seiner eigenen Bank weitergeleitet und nimmt dort eine OnlineAxel Springer VerbraucherAnalyse 2012. www.kreditkarte.com/category/Aktuelles/Nur-ein-Drittelder-Deutschen-besitzen-eine-Kreditkarte-201209250003/ – Stand 1. November 2012
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BITKOM, Eurostat, Anteil der E-Banking Nutzer, 2011



Überweisung mit seinen üblichen Sicherheitsvorkehrungen vor. Anschließend kehrt er auf die Spendenseite zurück und die Organisation bekommt direkt eine Bestätigung der Überweisung. Notwendig ist hierfür lediglich der Zugang zum Online-Banking einer teilnehmenden Bank. Nicht alle Banken nutzen beide oder eines der Systeme, so dass die Verbreitung zur Zeit noch unklar ist. Zudem gibt es derzeit noch keine Möglichkeit einen Dauerauftrag direkt auszuführen. Während Giropay direkt mit einigen Banken zusammen arbeitet, schaltet sich sofortüberweisung dazwischen. Es fallen Gebühren ähnlich wie bei der Kreditkartenzahlung an. Vorteile: ! Der Spender braucht keinen eigenen Account ! Die Buchung findet direkt statt Nachteile: ! Die Verbreitung der Systeme ist noch gering ! Keine Möglichkeit für Dauerspenden ! Es fallen Gebühren bei der Organisation an



3.5 Paypal, clickandbuy und Co. Es gibt verschiedene Anbieter, bei denen man sich ein eigenes Online-Konto anlegen kann. Die Dienste treten als Mittler bestehender Kontos für den Online-Zahlungsverkehr auf. Im Online-Zahlungsverkehr wird durch Eingabe von Benutzername und Passwort eine Transaktion direkt veranlasst, ohne dass Daten des Kontos oder der Kreditkarte angegeben müssen. Paypal, welches zu ebay gehört, ist hier klarer Marktführer und wird von den meisten E-Commerce-Shops unterstützt. Aber es gibt eine Vielzahl von Diensten wie Skrill oder das zur Telekom gehörende clickandbuy. Bei den meisten Diensten ist eine Dauerspende nicht möglich. Paypal bietet dies in den USA, jedoch nicht für den deutschen Markt an. clickandbuy hat eine Abonnement-Funktion für digitale Güter, welche zumindest theoretisch auch für Dauerspenden genutzt werden kann. Besonders Paypal hat mittlerweile eine relevante Verbreitung in Deutschland. Ähnlich wie bei Kreditkarten gibt es ganz unterschiedliche Prozentsätze, die Paypal für jede Überweisung abzieht. Vorteile ! Einfache Handhabung nur mit Nutzername und Passwort ! Direkte Buchung Nachteile ! Mehrere Anbieter sollten einbezogen werden ! Dauerspenden nur bedingt möglich ! Teils hohe prozentuale Gebühren



3.6 Telefon- und SMS-Spende Eine weitere Zahlungsmöglichkeit ist die Telefon- oder SMS-Spende. Hier wird über die jeweilige



Telefonrechnung des Spenders abgerechnet. Insbesondere die SMS-Spende hat in den letzten Jahren einen starken Zulauf erfahren. In der Regel wird sie auf Großveranstaltungen, bei Fernseheinblendungen oder Plakaten eingesetzt. Es ist aber auch ein Einsatz online z.B. durch Eingabe der Telefonnummer möglich. Da keine weiteren Zahlungsabwicklungen notwendig sind, ist die Verbreitung theoretisch sehr hoch. Jedoch sind viele Menschen es nicht gewohnt, diese Dienste auch als Zahlungsmittel zu verwenden. Telefon- und SMS-Spenden eignen sich besonders gut für große Mengen von Kleinspenden. Die dauerhafte Bindung der Spender wird jedoch erschwert. Ein Dauerauftrag ist nicht möglich und eine Kombination mit einer erweiterten Datenabfrage schwierig. Vorteile ! Hohe theoretische Verbreitung ! Kleine Spenden einfach möglich ! An fast jedem Ort on- und offline möglich Nachteile ! Unüblich bei größeren Spenden ! Keine Dauerspenden möglich



4 Was ist zu tun? Für die Umstellung auf SEPA-konforme Zahlungen sind je nach Größe der Organisation und Spenderverhalten umfangreiche Umstellungen in der IT, Buchhaltung, Verwaltung, Spenderkommunikation und dem Fundraising bis 2014 notwendig. Die folgenden ToDos setzen voraus, dass eine Organisation, die weiterhin am Lastschriftverfahren teilnehmen will, die entsprechenden Umsetzungsschritte vollzieht, also z.B.: ! einen Vertrag mit ihrer Bank abgeschlossen und eine Gläubiger-ID von der Bundesbank erhalten hat ! eine Mandatsreferenzverwaltung vorhält, entweder in ihrer Fundraisingsoftware oder in einer externen Lösung ! technisch zur Übermittlung von SEPA-Lastschriftmandaten an ihre Bank im neuen XML-Format in der Lage ist Die weiteren hier vorgestellten Schritte beziehen sich auf den Bereich Online-Fundraising und weniger auf die interne Einführung von SEPA.



4.1 4.1.1



Analysen und Vorbereitungen Analyse der Online-Spenden



Wie sieht das Online-Fundraising der Organisation bisher aus? Bevor mit der Planung begonnen wird, sollte analysiert werden, wie bisher die Spendendaten erhoben werden und in welchem Umfang die verschiedenen Zahlungsmittel genutzt werden. Hier gilt es besonders auf den Anteil an Groß- bzw. Kleinspendern und den Anteil der regelmäßigen Spenden zu achten. Ebenfalls von Bedeutung ist die Frage nach Kooperationspartnern im Online-Fundraising. Werden externe Werkzeuge genutzt, ist deren Umstellung von besonderer Bedeutung. Bei eigenen Entwicklungen müssen die



Anpassungen selber vorgenommen werden. Wenn bisher nicht geschehen, empfiehlt sich auch eine Analyse der bisherigen Online-Spender. Neben Alter und Geschlecht ist hier besonders die Präferenz bei den Zahlungsmitteln von Bedeutung. Gegebenenfalls kann eine online durchgeführte Umfrage unter den Nutzern der Zahlungstools oder der Website durchgeführt werden. 4.1.2 Projektmanagement SEPA ist ein Projekt, für das je nach Größe der Organisation entsprechende Ressourcen inhouse oder extern über einen Dienstleister bereitgestellt werden müssen. Dies gilt auch für das Online-Fundraising, da das entsprechende KnowHow vorhanden sein und angewendet werden muss.



4.2 Strategische Entscheidungen Auf der Basis der individuellen Analyse muss die Organisation strategische Entscheidungen treffen. Dabei wird das Online-Fundraising sinnvollerweise innerhalb der Gesamt-Kommunikationsstrategie betrachtet. 4.2.1 Der Zahlungsmittel-Mix Abhängig von der Analyse der eigenen Zahlungsströme und Zielgruppen stellt sich die Frage, welche Zahlungsverfahren zukünftig im Internet angeboten werden sollen. Entscheidet sich die Organisation für die SEPA-Lastschrift, müssen Lösungen entwickelt werden, um nicht zurückgeschickte Mandate doch noch zu erhalten. Das beinhaltet in erster Linie das organisierte „Nachhaken“, also freundliches Nachfragen per Telefon, E-Mail oder Post. 4.2.2



Weiterführung Mandate im Internet



Sofern sich eine Organisation entscheidet, auch zukünftig am Lastschriftverfahren teilnehmen zu wollen, kann sie dies rechts- und beweissicher nur durch das Einholen einer physikalischen Unterschrift – also mit einer Unterbrechung des Online-Vorgangs – tun. Dies gilt zumindest, solange es noch kein E-Mandat gibt. Falls der Inkassovertrag es vorsieht, ist eventuell das Einholen des Mandates per E-Mail eine Möglichkeit, wenn auch nicht zwingend beweissicher. Im Falle eines Widerspruchs innerhalb von 13 Monaten durch den Spender bei seiner Bank wird zukünftig über die Bank der NGO das Mandat eingeholt und geprüft. Die NGO ist dann in der Beweispflicht. In der Vergangenheit wurde in Deutschland – anders als im europäischen Ausland – nur sehr selten geprüft. Das Bundesamt für Finanzen plant die Einführung einer Verpflichtung zur Eigenkapitalhinterlegung für das Lastschriftrisiko. Ob dieses auch für NGOs gilt, muss dann ggf. juristisch geprüft werden. Grundsätzlich stellt sich die Frage nach den Risiken, da es sich nicht um eine gesetzliche Vorschrift handelt. Die Bundesbank schreibt dazu auf www.sepadeutschland.de: "SEPA-Basislastschriften, bei denen ein gültiges Mandat vorliegt, können bis zu acht Wochen nach dem Belastungstag ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden (fehlt das unterschriebene Mandat, verlängert sich die Frist auf 13 Monate)."



4.3



Operative ToDos



4.3.1 Für die Teilnahme am Lastschriftverfahren SDD Für die Teilnahme am SDD müssen die in den europäischen Rulebooks beschriebenen Mandatsvorschriften umgesetzt werden. Hierfür sind umfangreiche Vorarbeiten nötig: ! Einrichtung der Online-Datenbank für die für SDD benötigten Datensätze ! Überarbeitung der Online-Formulare nach SDD Regeln (Kombimandat) ! Eingabe von Kontonummer/BLZ sowie IBAN und BIC parallel anbieten bis 2016



! Konvertierung von Kontonummer und BLZ vor dem Einzug (z.B. durch ein entsprechendes Tool in ihrer Datenbank oder manuell) ! Einrichten des papierhaften Mandats auf der Website (zum Ausdrucken oder Zusenden) ! Nach dem Eingang des unterschriebenen oder E-Mail-Mandats: Datenverarbeitung und Vergabe der eindeutigen Mandatsreferenznummer ! Pre-Notification (per E-Mail oder Post), ggf. mit dem "Begrüßungspaket" für Neumitglieder oder Patenschaften



! SDD-Verwaltung mit eindeutiger Mandatsreferenznummer für Rücklastschriften/Versionsänderung z.B. bei Änderung der Bankverbindung 4.3.2



Für die Einrichtung weiterer Zahlungsverfahren



Für die Einrichtung weiterer Zahlungsverfahren müssen zuerst neue Verträge mit den verschiedenen Anbietern geschlossen werden. Einzelne Anbieter von Komplettlösungen werden es hier ermöglichen, ohne viele Einzelverträge auszukommen. Anschließend müssen die neuen Zahlverfahren implementiert, also in die eigenen Online-Angebote integriert werden. Hier sind ganz unterschiedliche technische Anforderungen notwendig. Für Organisationen mit einem geringen Spendenaufkommen kann dieser Aufwand schnell unverhältnismäßig werden. Hier können sich Komplettlösungen mit prozentualer Beteiligung lohnen. Gerade beim Einsatz neuer Zahlungsmittel ist die Erfolgskontrolle besonders wichtig. Werden die Zahlungsmittel angenommen? Welche Unterschiede ergeben sich im Spendenverhalten? Fällt den Spendern die Auswahl der Zahlungsmittel schwer, hält es sie vom Spenden ab? Dieselben Fragen stellen sich natürlich auch bei Verwendung der SEPA-Lastschrift. Hier gilt es insbesondere auf den Anteil derjenigen zu achten, welche die Lastschrift zwar auswählen, jedoch keine physikalische Unterschrift zurücksenden.



4.4 Fazit Die Einführung von SEPA trifft die spendensammelnden Organisationen zu einem Zeitpunkt wo noch ein Großteil der Spenden über den klassischen Lastschrifteinzug abgewickelt wird. Das bedeutet für viele Organisationen eine radikale Umstellung ihres Online-Fundraisings. Eine einzelne klare Alternative ist nicht zu erkennen, sondern die meisten Organisationen werden mehr als eine Zahlungsalternative anbieten wollen und müssen. Es ist zu befürchten, dass insbesondere für die ersten SEPA-Jahre der Spendenprozess für Spender und Organisationen komplizierter wird. SEPA scheint sich für viele Organisationen gerade wie eine drohende Wolkenkulisse am Horizont aufzubauen. Und tatsächlich ist viel zu tun um diese Umstellung – gerade im Online-Fundraising –zu meistern. Die gute Nachricht ist, dass es für Einzelspenden viele Alternativen gibt und auch noch bis Anfang 2014 die bisherige Lastschrift verwendet werden kann. Zudem kann, wenn auch mit neuen Fristen und einer Rechtsunsicherheit die Online-Lastschrift weitergeführt werden. Hier bleibt abzuwarten, wie die Regelungen langfrsitig Europaweit normalisiert werden.
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6 Links Checkliste "Fit für SEPA?" ! www.fundraising-bloemer.de/leistungen/fit-fur-sepa Informationen zur SEPA-Umstellung des Deutschen Fundraisingverbandes ! www.fundraisingverband.de/information/haeufige-fragen/sepa.html Informationen der Deutschen Bundesbank und des Finanzministeriums ! www.sepadeutschland.de/ FAQ Katalog der Deutschen Kreditwirtschaft ! www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de/dk/zahlungsverkehr/sepa/inhalte-der-sepa/fragenantworten.html Rulebooks - Technische Vorschriften zur Implementierung von SEPA ! www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sdd_2012_rulebooks SEPA-Leitfaden des BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien) ! www.bitkom.org/de/presse/8477_71262.aspx
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